
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14.12.2006 (GVBl. I. S. 666, 669), der §§ 39 bis 41 des Hessischen Wassergeset-
zes (HWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.05.2005 (GVBl. I S. 305), der §§ 1 
bis 5a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 
(GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.01.2005 (GVBl. I S. 54), hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Breuna in der Sitzung am  17.12.2007                             
folgende 
 
 

2. Änderung der Wasserversorgungssatzung 
der Gemeinde Breuna  

 
 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der § 2 wird wie folgt geändert: 
 
Es wird hinzugefügt: 
 
Abrechnungszeitraum   Abrechnungszeitraum ist der 01.01 bis 31.12. eines  
                                             Kalenderjahres. 
 
Es wird geändert: 
 
Anschlussleitungen:  a) öffentliche Anschlussleitungen – Leitungen von der  

 Versorgungsleitung – beginnend an der Abzweig- 
 stelle – bis 1m hinter die Grenze des nächstge- 
 legenen angeschlossenen Grundstücks 

                b) private Anschlussleitungen – Leitungen von den 
                                                  öffentlichen Anschlussleitungen bis zur Hauptabsperr- 
              vorrichtung hinter der Messeinrichtung (in Fließ- 
                                                  richtung gesehen). 
 
 

§ 2 
 

Der § 22 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 
Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränd erung, Unterhaltung oder 
Beseitigung der privaten Anschlussleitung ist der G emeinde in der tatsächlich 
entstandenen Höhe zu erstatten. Der Erstattungsansp ruch entsteht mit der Fer-
tigstellung der erstattungspflichtigen Maßnahme. 
 
 

 
 
 



§ 3 
 

Der § 22 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende neue Fassung : 
 
Zur Deckung des Aufwandes für die Erneuerung, Verän derung, Unterhaltung 
oder Beseitigung der öffentlichen Anschlussleitung erhebt die Gemeinde eine 
Grundgebühr je Wasseranschluss und je angefangenen Kalendermonat. 
 

§ 4 
 
Der § 23 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt pro cbm 1,68 €. Sie enthält die gesetzliche Umsatzsteuer.  
 

§ 5 
 
 
Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2008 in Kraf t. 
 
 
 
Breuna, den 17. Dezember 2007 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Breuna 
 
gez. Henkelmann 
 
Bürgermeister 
 
 
 
Bescheinigung:  
 
Die Satzung wurde gem. Hauptsatzung veröffentlich am 21.12.2007 im Gemeinde-
spiegel Nr. 51/52/2007. 
 
Breuna, den 27.12.2007 
 
gez. Henkelmann 
 
Bürgermeister 
 


